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1. Verpflichtete Partei: MBA Marcus Weissina, geb. 11.10.1968
Kornblumenweg 8. 8077 Gossendorf
2. Verpflichtete Partei: Markus Wasshuber, geb. 31.10.1981
Haydnweg 12, 8071 Hausmannstatten
Sonstige Beteiligte: Bettina Miiller-Weissina, geb. 12.07.1973
FreundeneggerstraBe 38, 8071 Hausmannstatten
Wegen: EUR 34.274,10 samt Anhang (Zwangsverst. Liegen. u. Fahrnis- u.

Forderungsex.)

GUTACHTEN

Zum Zwecke der Feststellung des Verkehrswertes der nachstehend angefiihrten Liegenschaftsanteile
samt Rechte und Lasten:

KG 63104 Lend EZ 202 hievon je 61/11282-Anteile B-LNR 155 und 156.
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1 Allgemeines

1.1 Auftrag

Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt Gber Auftrag des Bezirksgericht Graz-West, Grieskai
88, 8020 Graz zum Zwecke der Feststellung des Verkehrswertes der Liegenschaftsanteile samt
Rechte und Lasten.

1.2 Befundaufnahme
Die Befundaufnahme wurde vom Sachverstandigen am 18.11.2025 durchgefihrt.

An der Befundaufnahme haben auRerdem teilgenommen:

Frau Fatima Saitova (Mieterin)
Herr Dr. Johann Grasch (Vertreter der betreibenden Partei)

1.3 Bewertungsstichtag

Bewertungsstichtag ist der 18.11.2025 als Tag der Befundaufnahme.
1.4 Vorbemerkungen

Die im folgenden Gutachten angefiihrten Daten, Fakten und Zahlen wurden aus den vom
Sachverstandigen erhobenen Unterlagen ermittelt.
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1.5 Grundlagen und Unterlagen der Bewertung

Dem Sachverstandigen wurden nachstehend angefiihrte Unterlagen zur Verfligung gestellt

bzw. wurden diese von ihm erhoben:

Befundaufnahme

Grundbuchsauszug

Katasterplan

Erhebungen beim Geoinformationssystem des Bundeslandes Steiermark
Erhebungen im Grundbuch und in der Urkundensammlung des BG Graz
Einsichtnahme im Flachenwidmungsplan

Einsichtnahme im Bauakt

Erhebungen im Larmkataster

Immobilien Markt Rating (Markt Research) (www.immarate.sprengnetter.at)
Einsichtnahme in den Larmkataster Quelle: www.larminfo.at
Erhebungen im Altlastenatlas und Verdachtsflachenkataster des
Umweltbundesamtes

Erhebungen im Bombenblindgdanger-Kataster

Erhebungen bei der Stadt Graz, Abt. fiir Gemeindeabgaben
Fotodokumentation

Erhebungen von Baugrundpreisen im ZT-Datenforum
Liegenschaftsbewertungsgesetz (Stabentheiner, 2. Auflage, 2005)
O-Norm B 1802 — Liegenschaftsbewertung

Liegenschaftsbewertung (Kranewitter, 7. Auflage, 2017)
Immobilienbewertung Osterreich (Bienert und Funk, 2. Auflage, 2009)
LBA — Unterlagen der Liegenschaftsbewertungsakademie (2009/2010)
Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Osterreich 2019-2023
Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagenteile (3. Auflage, 2006)
Informationsschreiben der Hausverwaltung vom 26.11.2025
Vorschreibung vom 13.12.2024 giiltig ab 01.01.2025
Benitzungsbewilligung nach §12 (2) Zif. 2 des WEG 1975 vom 31.03.1976 (GZ
A10/3-KII-2868/1967-17)

Baubewilligungsbescheid vom 03.11.1967 (GZ A17-K-3470/1-1967)
Baubewilligungsbescheid vom 12.06.1970 (GZ A10/3-KI1-2868-1967-5)
Energieausweis vom 23.03.2020

Nutzwertgutachten vom 27.01.1976

Protokoll der WE-Versammlung vom 08.10.2025

HORA-Pass vom 19.11.2025

Kaufvertrag vom 19.03.2012 (BG 641 TZ 3016/2012)
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2 Befund

Der gefertigte Sachverstandige ist bei der Erstellung des Gutachtens von den zur Verfiigung
gestellten bzw. von ihm erhobenen Unterlagen und Informationen ausgegangen. Sollten sich
einzelne dieser Grundlagen als nicht vollstandig bzw. unzutreffend herausstellen oder weitere
Umstéande, z.B. durch Vorlage neuer Informationen oder Grundlagen auftreten, welche fir die
Erstellung des Gutachtens relevant sind, so behalt sich der Sachverstindige eine Erganzung
bzw. Anderung des Gutachtens vor.

Es wird festgehalten, dass lediglich eine augenscheinliche Besichtigung des
Bewertungsobjektes am Tage der Befundaufnahme erfolgte. Eine weitergehende bauliche
Untersuchung des Gebdudes bzw. von Gebdudeteilen als auch des Grundstiickes wurde nicht
durchgefihrt. Ein Vorliegen von augenscheinlich nicht erkennbaren Ausfiihrungsmangeln oder
Bauschaden kann aus diesem Grund nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Méngel liber die offen erkennbaren und hier angefiihrten hinausgegeben sein, ist das
Gutachten zu lGberarbeiten. Im bewertungsgegenstdndlichen Fall wird angenommen, dass es
keine Baumangel und Bauschaden gibt, welche die Gebrauchs- und Nutzungsfahigkeit des
Gebdaudes beeintrachtigen konnten.

Die technischen Ausstattungen und Einrichtungen sind in der Bewertung vom SV nur insofern
bericksichtigt, als diese den unmittelbaren Bestandteilen des Gebaudes zuzuordnen sind. Die
Funktionsfahigkeit von elektrischen, sanitaren und sonstigen Einrichtungen, sowie sonstigen
Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nicht Gberprift. Die ordnungsgemalie Funktion wurde
bei der Bewertung vorausgesetzt.

Bodenmechanik und Baustatik

Boden-, Tragfahigkeits- und Standfestigkeitsuntersuchungen waren nicht Auftragsgegenstand
und wurden daher nicht durchgefihrt bzw. beauftragt. Im Rahmen dieses Gutachtens werden
daher ungestorte Boden- bzw. Bauwerkverhaltnisse unterstellt und der Verkehrswert-
ermittlung in der Form zugrunde gelegt, dass keine Eigenschaften des Grund und Bodens bzw.
Bauwerks vorhanden sind, welche eine nachhaltige Gebrauchstauglichkeit oder die
Gesundheit von Bewohnern oder Nutzern beeintrachtigen oder gefahrden.

Kosten fir Dekontaminierung, Entsorgung von Altlasten, Entsorgung von sonstigen
deponiepflichtigen Stoffen, Kriegsrelikten und nicht mit dem vorh. Gebaude
zusammenhédngenden Baurestmassen bleiben bei der Bewertung ebenfalls unbericksichtigt.
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2.1 Grundbuchstand

EZ 202

GRUNDBUCH

Buszug aus dem Hauptbkbuch

KATASTRALGEMEINDE 63104 Lend EINLAGEZAHL 202
BEEZIRKSGERICHT Graz-West

FEE A AR A A A AN A R A R R R R R A A A A A A A A A A R A A T R R R AR R R A A A A A A A A AN R A AT T R e R R A A A A AT A W

**#* Eingeschrinkter Auszug hx
Wk BE-Blatt eingeschrinkt auf die Laufnummer(n} 155, 156 *kEh
A C-Blatt eingeschridnkt auf Belastungen fir das angezeigte B-Elatt wohw

LR R R R SRS EEE Sl E iRt Rttt it iRt Rl il e R
Letzte TEZ 6830/2025

WOHNUNGSEIGENTUM

Flombe T167/2025

Einlage umgeschrieben gemdl Verordnung BGEl. II, 14372012 am 07.05.2012

LR R R A R b A L LSS EEEEEE R R R R LR LELE LRSS S ] E; EEE A A A AT AT A AT A A AT A AT TTET TR AR T A A A AT A da
GET-NE. G BA (HUTZUNG) FLACHE GST-ADRESSE
423 GST-Fléche 249%
Bauf. (10} B52
Bauf. (20} 23
Girten (10} 1e22 FHKeplerstrabe 36

Eeplerstrabe 36a
Legande :
Bauf. (10) : Bauflichen (Gebidude)
Bauf., (20): Bauflichen (Gebkiudenekenflichen)
Garten{ld): GArten (GHErten)
LR R A R B R A R EEEEEEREREEEEELEESESEEEEEEESESS] A2 2 A A R 2 S RS R R SRR EE R RS R R R ELESEEESE.]
R R R R R R EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE S B PR R R R R R R R R R EE R R EEEEEEEEEEEEEEEEE RS E RS
155 ANTEIL: &1/11282
Marcus Welssina
GEB: 1968-10-11 ADR: Freudeneggerstrale 38, HausmannsLilLLen 8071
a 16462/1978 Wohnungseigentum an W 27 Heplerstr. 36
b 301672012 IM RANG 2030/2012 Kaufvertrag 2012-03-19% Eigentumsrecht
c 301672012 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
156 ANTEIL: £1/11282
Bettina Miller-Weissina
GEB: 1973-07-12 ADR: Freudeneggerstralke 33, Hausmannstitten anTl
a 16462/1%78 Wohnungseigentum an W 27 Keplerstr., 36
b 3016/2012 IM RANG 2050/2012 Kaufvertrag 2012-03-19% Eigentumsrecht
c 3016/2012 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
R R c‘: L I
az auf Antell B-LHR 155 156
a 10284/20.5 Pfandbestellungsurkunde 2015-11-04
FFANDRECHT Hichatbetrag EUR 150.000,--
fiir UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
¢ geléscht
141 auf Antell B-LNR 155
& BB30/2025 Abweisung des Gesuchs um Ewangswversteigerung
vellstr EUR 500.000, samt 4 % Z seit 2024-0B-0B
Kosten EUR 17.51%,66 samt 4 % 2 seit Z2025-07-01 fir
Velksbank Wien AG (FN 211524s)
{311 E 46/25f)
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LR R R R R E R R EEEEE R LR RS LR A R b EEEEEE] F“:W:‘E LR A SR R R S AR EEEEEEEEEE TS L B R
Eintragungen ohne Wihrungskbezeichnung sind Betrdge in ATE.
Bk AR A R A AR R R R R R w R R R Bk h kA A A AR A A R R R R R w R R R R Bk h koo kk ok ko Fiir den -"l."r‘r_:-:.'._jljz't::."._'z'_.c:“l

Grundbuch 11.09.2025 14:14:28
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2.2 Einheitswert

Der steuerliche Einheitswert wurde mangels Relevanz fiir die Verkehrswertermittlung nicht
erhoben.

2.3 Bewertungsgegenstand

Bewertungsgegenstand bilden die je 61/11282-Anteile verbunden mit dem
Wohnungseigentum an Top W 27 (Eigentumswohnung) an der Liegenschaft EZ 202 der KG
63104 Lend, mit der Liegenschaftsadresse: KeplerstraBe 36, 8020 Graz.

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (geographisches Informationssystem des
Landes Steiermark) Einsicht genommen wurde und die darin dargestellten Grenzen nicht in
der Natur Gberprift wurden.

Nutzflache der Eigentumswohnung Top W 27 gem. NWGA: 69,36 m?

(Auszug aus der Digitalen Katastralmappe des Geoinformationssystems Steiermark)
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2.4 Liegenschaft
2.4.1 Beschaffenheit

Die Liegenschaft, mit der EZ 202 der KG 63104 Lend, auf der sich der Bewertungsgegenstand
befindet, hat ein GesamtausmaR von 2.499 m? (lt. Grundbuchsstand) und ist mit einem
Mehrparteienhaus bebaut.

Die Liegenschaft ist regelmaRig konfiguriert. Das Grundstiick weist ein Gefdlle auf. Die
umliegenden Grundstiicke werden Uberwiegend zu Wohnzwecken aber auch gewerblich
genutzt.

TR : 21 T,
e - - b <] '.‘-.' i
m?‘e\g : 5 \ - A

gl

(Auszug aus der Digitalen Katastralmappe des Geoinformationssystems Steiermark)

Dr. Josef Bernhofer, Sachverstdndiger Seite 9



MBA Marcus Weissina
Markus Wasshuber

2.4.2 AufschlieBung

Auf dem Grundstlick befinden sich die 6ffentliche Kanalisation, ein Trinkwasseranschluss und
das Stromnetz des ortlichen EVU. Ein Anschluss an das Fernwarmenetz befindet sich ebenfalls
am Grundstiick. Das Ferngasnetz befindet sich in Grundstiicksndhe. Es wurden keine
Abgabenriickstande hinsichtlich Kanalgeblhren und Grundsteuer bekanntgegeben.

2.4.3 Flachenwidmung

Die zu bewertende Liegenschaft ist im Flachenwidmungsplan der Gemeinde i.d.g.F. als

Wohnen Allgemein (WA) mit einer Bebauungsdichte von 0,6 bis 1,4 bzw. teilweise als
Kerngebiet mit Wohnen Allgemein unter Ausschluss von Einkaufszentren (KG + WA (EA)) mit

einer Bebauungsdichte von 0,8 bis 2,5 ausgewiesen.

Flachenwidmungsplan der Stadt Graz
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= Bundesministerium

H 0 RA NATURAL HAZARD OVERVIEW & Land- und Forstwirtschaft,
mSH ASSESSHENT ausTRIA Klima- und Umweltschutz,

Regicnen und Wasserwirtschalt

HORA-Pass

Adresse: Keplerstralie 36, 8020 Graz, Osterreich
Seehdhe: 352m
Auswerteradius: 160 m

Geogr. Koordinaten:  47,07577° N | 15,42785° O

Die Einschatzung der Gefahrdung basiert auf den auf hora.gv.at hinterlegten Informationen. Bitte beachten
Sie, dass sich die Gefihrdung aufgrund duerer Umstande oder lokaler Anpassungen auch deutlich dndern
kann. Das tatsachliche Risiko hangt in erheblichem Mafe vom Zustand und den Eigenschaften des
Geb3udes ab. Die mit Hilfe der HORA-Pass-Analyse gewonnenen Einschatzungen zur ausgewiesensn
Gefahrensituation stellen grundsaiziich eine erste grobe Beureilung dar. Sie ersetzen nicht die
gegebenenfalls erforderlichen Planungen von eigenen Schutzmalnahmen. Wird aus einer Einschitzung der
Gefahrdung ein Handlungsbedarf abgeleitet, wird empfohlen, die Unterstitzung von drilichen Fachleuten
oder auf kommunaler oder Landesebene oder bei Versicherungen einzuholen oder spezialisiers
Ingenieurbiros zu Rate zu zighen.

Naturgefahr: Gefahrdung:
Hochwasser keine Daten
Oberflachenabfluss hoch
Lawinen keine Daten
Erdbeben niedrig
Rutschungen keine Daten
Windspitzen mittel
Blitzdichte mittel

Hagel hoch
Schneelast [ ] niedrig
HORA-Pass 47,07577" M; 15,42785° O; Datum: 19.11.2025 Seite 112
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NATURAL HAZARD OVERVIEW &
RISK ASSESSMENT AUSTRIA

HORA

Legende und weiterflihrende Informationen

n Hochwasser
- Heohe Gefahrdung: Uberfiutung bei

30-fshrlichem Hochwasser maglich
Mittlere Gefihrdung: Uberflutung bei
100<ahrichem Hochwasser moghch
Wiedrige Gefihrdung: Uberflutung bei
300-ahrbchem Hochwasser mbghth

I Erdbeben

Zone 4. (Grad WX} schwere Gebludeschiden
bis volstandige Zersitrung

I zore 3 (Grad Vi) starke Gebiudesehiden

[0 zone 2 (Grad i) mitdere Gebaudeschaden
Zone 1: (Grad V1) leichte Gebaudeschaden
Zone 0: (Grad 1V} nicht fiihibar bis starke
Erschiterungen mit maglichen leichten
Gebiudeschaden

I windspitzen [kmit)

| EREU

B 1z0- 130

P 170170

160 - 168
150 - 158
140 - 148
130-138

P 120-120
P 110-118
P 100- 100
0 oo-oe0
I eo-me
I 7o-me
B 6060
B so- 50
B o0
B -«
nL“ﬂnln

- Besiediung nicht oder nur met unverhaitnesmalg
hohem Autwand méghch

Bebauung nur engeschrank und unter Enhalung
von Auflagen méghich

MBA Marcus Weissina
Markus Wasshuber

"= Bundssministerium
Land- urd Faratwirtazhalt,
Elima- and Umwaltschutz,
Begiosan und Wasse wirtschalt

n Rutschungen
[ ictere tis hohe Antalligksit zu Rutschungen
) gernge s matire Anfalighei zu
Rutschungen
keine ba gannge Anfalligkeit zu Rutschungen
) etitadichte [Bizsinschisge / km? / Jahe]
-
- R

=30-4.0
=20-30
=10-20
10

Il Hageigefahrdung - max. Hagelkorngrie 30-ahriich
.
-biﬂn-sﬁum

>3em-=dcm
= lem
1 schneetast? wim?]
-:.rll]..ll
B :z0-< 100
B :co0-<:0
B :s0-<c0
B -0-<s0
B -:0-<40
P 25230

b »20-=25

*>15-=20
*>10-=15
=10

55 - Wassertiefe [cm]

[
-H‘ﬂh:lﬂ

1. gemil ONORM EN 1998-1
T gemill ONORM B 1091-1-3:2022-08

n Die Info-Buttons flihren Sie zu weiterfihrenden Informatonen Ober die jeweiligen Gefahren. Des Weiteren finden

Sie darunter Kontaktadressen zur Erste-Hilfestellung.
Disclaimer und Haftungsausschluss:

Die Karten und Texte sind Informationsmaterial fir die Offentichke ohne rechisverbindliche Aussage Fir die Richrigheir,
‘follstindigkeit, Aktualtat und Genauigkeit kann nicht garantient werden Das BMLUK lehnt jeglche Haftung fiir Handlungen und
alifallige Schaden. welche mnfolge der direkien oder indireicien Mutzung des Analyseinstruments gemacht werden bzw. durch die
Interpretation der Geodaten entsiehen konnten, ab Die Betrelber won hiips)'hora ge.at sind nicht verantwortich fur die Inhake

werinkier Webseen innerhalh des HORA-Passes.

Dr. Josef Bernhofer, Sachverstindiger
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Die Einschatzung der Gefdahrdung basiert auf den auf hora.gv.at hinterlegten Informationen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Gefahrdung aufgrund duRerer Umstande oder lokaler
Anpassungen auch deutlich andern kann. Das tatsachliche Risiko hangt in erheblichem MaRe
vom Zustand und den Eigenschaften des Gebdudes ab. Die mit Hilfe der HORA-Pass-Analyse
gewonnenen Einschatzungen zur ausgewiesenen Gefahrensituation stellen grundsatzlich eine
erste grobe Beurteilung dar. Sie ersetzen nicht die gegebenenfalls erforderlichen Planungen
von eigenen SchutzmaBnahmen. Wird aus einer Einschatzung der Gefahrdung ein
Handlungsbedarf abgeleitet, wird empfohlen, die Unterstlitzung von o6rtlichen Fachleuten
oder auf kommunaler oder Landesebene oder bei Versicherungen einzuholen oder
spezialisierte Ingenieurbiiros zu Rate zu ziehen.

2.4.4 Rechte und Lasten
EZ 202
A2-Blatt:

Im A2-Blatt finden sich keine eingetragenen Lasten/Rechte.

C-Blatt:

Im C-Blatt finden sich keine eingetragenen Lasten/Rechte.

Es wurden keine auBerbiicherliche Darlehen bekanntgegeben.

Die Bewertung erfolgt unter der Fiktion der Geldlastenfreiheit.
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2.5 Allgemeine Beschreibung

Bei dem Bewertungsgegenstand handelt es sich um eine in einem mehrgeschoRigen
Wohngebiude gelegene Wohnung mit Vorraum/Flur, einem Wohnraum, einem Schlafraum,
Kiiche und Sanitdrbereichen (Badezimmer, separates WC) im AusmaR von 69,36m?.

Flure und ErschlieBungsbereiche

Die ErschlieBung der Wohnung erfolgt iber einen Vorraum/Flur, von dem aus die weiteren
Raume zuganglich sind. Die Wande zeigen dem Augenschein nach keine markanten Risse oder
groRflachigen Putzschaden; punktuelle Bohrlécher, leichte Anschmutzungen und
Gebrauchsspuren sind als Ublich anzusehen. Der Bodenbelag besteht liberwiegend aus
Keramik, Laminat 0.4..

Wohn- und Schlafraume

Die Wohn- und Schlafraume weisen ein tbliches Belichtungs- und Belliftungsverhaltnis auf. Die
Fenster wurden als Holzfenster errichtet. Fiir die Beschattung wurden Rollladen angebracht.

Die Bodenbeladge in den Wohn- und Schlafraumen entsprechen einem wohniiblichen Standard
(Parkett, Laminat). Teilweise sind Schaden bzw. altersbedingte Gebrauchsspuren vorhanden.
Die Wand- und Deckenflachen sind hell gehalten, lberwiegend glatt zeigen aber in den
AulRenwandbereichen (Ecken) auffallende Feuchterander bzw. Schimmelbildungen.

Kiichenbereich

Die Kiiche wurde als Einbaukliche mit Ober- und Unterschranken, Arbeitsplatte sowie Spiile
errichtet.

Es sind typische Kiichengerate (Kochfeld, Backrohr, etc.) vorhanden.
Sanitdrbereiche (Bad und WC)

Die Sanitarbereiche (Badezimmer und separates WC) wurden mit keramischen Wand- und
Bodenbeldgen versehen. Sanitdarkeramik (Waschtisch, WC oder Badewanne) ist in heller
Standardfarbe ausgefiihrt. Die Ausstattung entspricht einem (iblichen Wohnstandard, ohne
barrierefreien Ausfiihrung.

Die Beliiftung im WC erfolgt mechanisch.

Dr. Josef Bernhofer, Sachversténdiger Seite 14
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Nebenraum — Kellerabstellraum, Abstellplatz Auto

Der Wohnung ist ein Kellerabteil mit der Nr. 27 zugeordnet. Die Nutzung erfolgt als Lagerflache
flir Hausrat und sonstige Gegenstande.

Punktuelle Verfarbungen an Waianden und im Bodenbereich sind erkennbar bzw. nicht
auszuschlieRen. Diese kénnen auf eine gewisse Feuchtebeanspruchung (z.B. Kondensat,
kurzzeitige Durchfeuchtung) hinweisen.

Die Belichtung erfolgt tiber kiinstliches Licht, eine natiirliche Belichtung bzw. Bellftung ist nicht
vorhanden. Fir einen Abstellraum entspricht dies im Allgemeinen dem Ublichen Standard.

PKW-Abstellplatz

Der PKW-Abstellplatz ist als markierter Stellplatz mit der Nr. 27 der Eigentumswohnung als
Wohnungseigentums-Zubehor zugeordnet.

Haustechnik (Heizung, Warmwasser, Elektro; Sichtpriifung)

In den Wohn- und Schlafraumen sind Heizkorper (Platten- oder Gliederheizkérper) vorhanden.
Die Heizkorper und Anschlussleitungen wirken intakt; Undichtheiten, starke Korrosion oder
provisorische Reparaturen sind dem Augenschein nach nicht ersichtlich. Die Warmeerzeugung
besteht aus einer zentralen Heizungsanlage welche durch eine Fernwarmetibergabestation mit
Warme versorgt wird.

Insgesamt ist die haustechnische Ausstattung nach Augenschein funktionsfahig und fir eine
Ubliche Wohnnutzung geeignet. Ob sie den jeweils maRgeblichen technischen Normen und
Richtlinien zum Errichtungszeitpunkt bzw. zum Bewertungsstichtag voll entspricht, bedarf
gegebenenfalls eigener Fachgutachten (insbesondere Elektrosicherheitsbefund, Heizungs-
prifungen).

Nutzung und Raumprogramm

Die Wohnung war am Tag der Befundaufnahme von den Mietern bewohnt und maébliert. Das
Raumprogramm umfasst einen Vorraum/Flur, einen Wohnraum, einem Zimmer, eine Kiiche
sowie Sanitdrbereiche (Bad, getrenntes WC). Uberdies verfiigt die Eigentumswohnung tber
eine verbaute Loggia.

Die Rdume sind so angeordnet, dass eine zweckentsprechende Wohnnutzung moglich ist. Eine
allfallige Beeintrachtigung durch Verkehrslarm ist auf Grund der direkten Lage zur KeplerstralSe
anzunehmen. Durch die Lage im 7. OG ist eine gute Aussicht (iber Teile der Grazer Innenstadt
gegeben.
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Bauzustand, Instandhaltung, Restnutzungsdauer
Wohnung

Der Bauzustand der Wohnung ist dem Augenschein nach als altersentsprechend und
Uberwiegend laufend instandgehalten zu bezeichnen. Es zeigen sich geringere
Substanzschdaden an den Innenoberflachen. Wand- und Deckenflachen sind technisch intakt;
punktuelle optische Mangel sind vorhanden.

Aussage zur wirtschaftlichen RND (qualitativ, ohne Zahl)

Qualitativ ist festzuhalten, dass die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Wohnung samt
Nebenraum und PKW-Abstellplatz nach dem vorliegenden Befund mittelfristig bis langerfristig
gegeben ist. Die bauliche Grundsubstanz zeigt keinen Hinweis auf eine nahende
Gebrauchsunfahigkeit.

Zubehor

Bei der Befundaufnahme am 18.11.2025 konnte folgendes bewertungsrelevantes Zubehor
identifiziert werden:

Einbaukiiche mit Ober- und Unterschranken, Arbeitsplatte sowie Spiile. Es sind typische
Kichengerate (Kochfeld, Backrohr, etc.) vorhanden.
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2.6 Nutzung und Umsatzsteuer
2.6.1 Nutzung

Am Tag der Befundaufnahme war der Bewertungsgegenstand bewohnt und mobliert. Es
wurde ein Bestandsverhaltnis bekanntgegeben.

2.6.2 Beriicksichtigung der Umsatzsteuer

Die Kostenansatze sind im Ertragswertverfahren grundsatzlich ohne USt. vorzunehmen, weil
eine Nutzung mit Ertragserzielung regelméaRig zum Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. ONORM B
1802, 4.5).

Malgeblich fiir die Beantwortung der Frage, ob die USt. einbezogen werden muss oder nicht,
ist immer der potenzielle Kaufer. Sind die Teilnehmer dieses Kaufermarktes berechtigt, die
USt. als Vorsteuer geltend zu machen, so erfolgt keine Berticksichtigung. Ist der typische Kaufer
hingegen eine Privatperson, die die USt. zu tragen hat, so muss diese im Rahmen der
Bewertung in Ansatz gebracht werden (s. Funk, Koessler, Stocker in: Immobilienbewertung
Osterreich, Bienert und Funk, 2. Auflage, 2009, S. 284):

Bei der zu bewertenden Immobilie sind die potenziellen Kdufer Konsumenten. Bei den
Ausgangswerten fir die Liegenschaftsbewertung erfolgt dementsprechend eine
Beriicksichtigung der USt.
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2.7 Fotodokumentation
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2.8 Immissionen

2.8.1 Verdachtsflichen und Altlasten

Das bewertungsgegenstandliche Grundstick ist It. Abfrage vom 20.11.2025

nicht

im Altlasten-GIS verzeichnet.

Erlduterungen

Die Karte zeigt jene Flachen, von denen aufgrund von Abfallablagerungen oder
Untergrundverunreinigungen eine erhebliche Gefahr fiir die Gesundheit des Menschen oder
die Umwelt ausgeht und deshalb in der Altlastenatlas-Verordnung als Altlasten ausgewiesen

sind.
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2.8.2 StraBBenverkehrslarm (Nacht)

Im Bereich des bewertungsgegenstindlichen Wohnungseigentumsobjektes ist gem.
Larmkataster des Gis-Steiermark mit einer Belastung hinsichtlich Schienenldarm von 59 dB bis
zu 64 dB (Nacht) zu rechnen.

Auszug aus dem Larmkataster des GIS-Steiermark

2.9 Energieausweis

Es konnte vom Sachverstandigen ein Energieausweis vom 23.03.2020 erhoben werden.

HWB Ref, SK: 143,80 kWh/m?
fGEE, SK: 2,49
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2.10 Informationen der Hausverwaltung

Die Hausverwaltung erfolgt durch die Interessensgemeinschaft Wohnanlage Greinitz,
KeplerstraRBe 36, 8020 Graz. Samtliche nachstehende Angaben beruhen auf Informationen der
Hausverwaltung.

Von der Hausverwaltung wurden am 26.11.2025 folgende Angaben lUbermittelt:

1) Aktuell ist auRer den normalen Instandhaltungsmalnahmen nichts geplant.

2) Es wurden gerade (im November fertiggestellt) Balkonsanierungsarbeiten in der
Anlage durchgefiihrt. Der Balkon der Wohnung 027 war nicht betroffen. AuRerdem
haben wir vor 2 Jahren eine Photovoltaikanlage aufs Dach installiert.

3) Zur Wohnung sind ein fixes Kellerabteil und ein fixer Garagenplatz zugeteilt.
4) Es gibt kein Darlehen.
5) Keine Hausbesorgerwohnung vorhanden.

2.10.1 Betriebskosten

Die Betriebskosten inkl. Verwaltungskostenpauschale fiir die Wohnung Top W 27 betragt It.
Vorschreibung der Hausverwaltung ab 01.01.2025 monatlich 198,47 € (exkl. 10% Ust).

2.10.2 Reparaturriicklage

Der Betrag fir die Instandhaltung fir die Wohnung Top W 27 betragt It. Vorschreibung der
Hausverwaltung ab 01.01.2025 monatlich 62,36 €.

2.10.3 Heizkosten

Die Heizkostenkostenpauschale fir die Wohnung Top W 27 betragt It. Vorschreibung der
Hausverwaltung ab 01.01.2025 monatlich 140,00 € (exkl. 20% Ust).

Die Warmwasserpauschale fir die Wohnung Top W 27 betragt It. Vorschreibung der
Hausverwaltung ab 01.01.2025 monatlich 22,20 € (exkl. 10% Ust).
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3 Gutachten

3.1 Allgemeine Bewertungsgrundsatze

Der Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Verdullerung der Sache Ublicherweise im
redlichen Geschéftsverkehr fir sie erzielt werden kann (§ 2 Abs 2, LBG).

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei
der Ermittlung des Verkehrswertes auBer Betracht zu bleiben (§ 2 Abs 3, LBG).

Aus diesem Grund muss der bei einer VerduBerung tatsachlich erzielte Preis nicht dem in
diesem Gutachten ermittelten Verkehrswert entsprechen, zudem der tatsachlich erzielte Preis
nicht unwesentlich von subjektiven Momenten bestimmt wird, die in den Einflussbereichen
der Vertragsteile liegen.

Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehorde nichts Anderes anordnen, hat der
Sachverstdandige das Wertermittlungsverfahren auszuwdhlen. Er hat dabei den jeweiligen
Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschaftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten
zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewéhlten Verfahrens ist der Wert unter Berlicksichtigung
der Verhidltnisse im redlichen Geschaftsverkehr zu ermitteln (§ 7 Abs 1, LBG).

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz sieht fiir die Ermittlung des Verkehrswertes grundsatzlich
drei Bewertungsmethoden vor:

§ 4 Vergleichswertverfahren
§ 5 Ertragswertverfahren
§ 6 Sachwertverfahren

In jedem einzelnen Bewertungsfall ist vom Sachverstandigen zu prifen, welche
Bewertungsmethode zielfihrend ist bzw. ob gegebenenfalls auch mehrere
Bewertungsmethoden nebeneinander anzuwenden sind.

Liegenschaften bzw. Wohnungseigentumsobjekte wie das gegenstandliche werden — sofern
sie bestandfrei sind bzw. bzw. in absehbarer Zeit bestandsfrei sind — grundsatzlich zur
Eigennutzung erworben, wobei sich Kaufinteressenten bei der Preisbildung vorwiegend am
Substanzwert (Sachwert) unter Berlicksichtigung von Lage, Ausstattung, Baualter sowie
Bauzustand und Anschaffungskosten vergleichbarer Objekte - orientieren.

Da im gegenstandlichen Bewertungsfall eine ausreichende Anzahl von Kaufvertragen
vergleichbarer Sachen vorliegen wird hier das Vergleichswertverfahren angewendet.
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3.2 Ermittlung des Vergleichswertes

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsachlich erzielten
Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind
solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstande weitgehend mit der zu
bewertenden Sache (ibereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und gednderte
Marktverhéltnisse sind nach Maligabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschlage
zu bericksichtigen (§ 4 Abs 1, LBG).

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschaftsverkehr in zeitlicher
Ndhe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder
nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im
redlichen Geschaftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten (§ 4 Abs 2, LBG).

Kaufpreise von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewdhnliche Verhaltnisse oder
personliche Umstande der Vertragsteile beeinflusst wurden, dirfen zum Vergleich nur
herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhaltnisse und Umstdande wertmaRig erfasst
werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden (§ 3 Abs 3, LBG).

Dieser Vorgang wird als die marktgerechteste Methode zur Ermittlung des Vergleichswertes
anerkannt.
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Ubersicht der Vergleichsliegenschaften:

Aufstellung und Ubersicht der Vergleichswerte

g %\ )%}

Preis/m®

Nr Kategorie TZiJahr Datum KV NUZlL | terrag YOS KOrTAm?

1a @ EHgentumswohnung 492772023 13.05.2023 67.00 222388€ 222388€ *
2a W Egentumswohnung 6815/2021 04.06.2021 6771 206754 € 206764€ *
e W Egentumswohnung B388/2023 1610.2023 69.60 258621 € 258621€ *
ae W Egentumswohnung 3037/2023 09.02.2023 108,00 2037.04€ 2037.04€ *
se W Egentumswohnung 11102/2021 2707.2021 136.00 235234 € 235294€ *
e W Eigentumswohnung 492012021 20.01.2021 86,00 253488 € 253488¢€ *
7ic W Eigentumswohnung 3463/2020 03.04.2020 30.72 162760 € 1.627.60€ *

* Transaktionen bei der Berechnung beriicksichtigt
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.EED-IIHTI om EEDEm
Vertragsdaten Flachendaten
Vertragsdatum  13.05.2023 Grundsticksflsche  2.499,00m®
_Tagebuchzahl 4937/2023 B52,00 m”
_ Grundbuch 63104 Lend 67,00 m?
B 202
Adresse Keplerstrale 36 W 22 B020 Berechnungsdaten
Graz,04.Bez.-Lend Gesamtkaufprels  149.000,00 €
_ KG Grundstiick 63104423 Nuzflache  67.00m°
Verkiufer NE!JI'ﬂaI"II‘I PI'EEF;‘IZ ZZB.BE I3
Kaufer Fuchs * Preis korr. £ m?

weitere Informationen

Antelle GOSE4T
_ Kellerabteil Ja
_KIZ Absteliplitze _Ja
_ Gartenanteil Mein
_Terrasse Nein
Balkon/Loggia Ja

Nr. 2: Eigentumswohnung *

2223 BEE

Aus derm KV: Preis inkl Inventar, m? sind ca-Angaben, inkl. 1
Loggia
Entfernung zum Bewertungsobjekt: 11 m
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_ Vertragsdatum 04.06.2021 _ Grundsticksfliche 2.493,00 m* I
_ Tagebuchzah! 68152021 i
_ Grundbuch 53104 Lend Nutzfliche
_E 202
 Adresse Keplerstrae 36W 268020 Graz__ Berechnungsdaten
_ Verkaufer Premsberger _ Gesamtkaufpreis 140.000,00 €
Kaufer Bartl e B7.71 M

weitere Informationen

_ Parifizierung 1978
_Anteile So/S6A1
_ Kellerabteil Ja

_KrZ-theteliplotze _J

Gartenanteil Nein

Terrasse MNein

Balkon/Loggia Ja
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Aus dem Kv: Ml axkl. Loggia;
Entfernung zum Bewertungsobjekt: 11 m
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Vertragsdatum _Grundsticksfliche  1.622.00m”
Tagebuchzahl Mutzfléche £9.60 m*
Grundbuch
7 Berechnungsdaten
Adresse Keplerstrale 36a W 2, 1. 0G 8020 ',,L.fp.-e]s 180.000.00 €
Graz,(4.Bez.Lend ' B9,60 7
_KGGrundstick 63104 423 Preisim2 2see2€
Verkiufer Gredler  Preis korr, £ 258621 €
Kaufer MF Holding GmibH
j i Aus dern KV: Preis inkl. Inventar, Widmung: Bauland,
weitere Informationen renovierungsbedirftig. 1 Loggia
Widmung Bauland Entfernung zum Bewertungsobjekt: 44 m
Anteile SE/SEA1
Kellerabtail Ja
KFZ-Abstellplatze la
Gartenanteil Nein
Tarrasse Mein
Balkon/Loggia Ja
Nr. 4: Eigent h 4
r. 4. cigentumswonnung
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Vertragsdaten Flachendaten
Vertragsdatum  09.02.2023 _Grundsticksflache  2.499,00m?
_Tagebuchzahl 303772023 _Bebaute Flache 852,00 m’
 Grundbuch 63104 Lend Nutzflache 108,00 m*
Adresse KeplerstraRe 36a W 8 8020 Berechnungsdaten
. Graz,04.Baz.Lend Gesamtkaufpreis 220.000,00 €
KG Grundstick 63104423 “Nutfsehe 108,00
B _Preis/m2 2037.04€
Akdag Freis korr. / m? 2037.04€
weitere Informationen Aurs dem KV: zuzigl. Preis Inventar:5.000,00 €, Preis inkl
...!.'.'!!'."?.'?h?'.' 500000 € Inventar, m” sind ca-Angaben, 1 Balkon, 1 Loggia
Parifizierung 1978 Entfernung zum Bewertungsobjekt: 44 m
_Antelle BE/SET]
Kallarabeil Hain
Ja
_Gartenante Mein
_Terrasse Nein
Balkor/Loggia Ja
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Nr. 5:

Eigentumswohnung *

Wertragsdaten
_\.ferr.ragsdamm 27072021
_Tagebuchzahl 1110272021
(Grundbuch 63104 Lend
Adresse Keplerstrale 36a W 31, 3. Stock 8020
Graz,04.Bez ‘Lend
KG-Grundstick 63104 - 423
Verkaufer Sattler
Kaufer Geeslhauer

weitere Informationen

Anteile 116/56H
_ Kellerabteil Ja
KFZ-Abstellplatze  Ja
_Gartenanteil Nein_
_Tefrasse Mein
Balkor/Loggia Ja

Nr. 6: Eigentumswohnung *

Vertragsdaten
 Vertragsdatum 20.01.2021
Tagsbuchzahl 49202021

Grundbuch 63104 Lend

EZ 206

Adresse Josefigasse S5 W 50 8020

_ Graz,04.Bez.:Lend
_63104 431 |531IJ-1 432
Breuer

rums

_ KG-Grundstiick

weﬂere Informationen

Parlﬂzlerung 19??
Anteile 7472047
_Kelle | Ja
_KFZ-Abstellplitze _Nein
Gartenanteil Nein
Terraste MNein

Balkorn/Loggia Ja
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Grundstiicksfliche  2.499.00m
Mutzflichea 136,00 m*
Berechnungsdaten
I Gesamtkaufprais 320.000.00 €
Nutzfliche 13600 "
Preisim2 235234 €
Preis korr. / m® 235294 €
Aus derm KV: Preis inkl. Inveritar, 1 Loggia, 1 Balkon
Entfernung zum Bewertungsobjekt: 44 m
250m SDDm 250m 500m
\ r
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-.2=|:|m 2500m Om 2500m
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GpNY ersorger
» &
om 2500m om 2500m
Flachendaten
_Grundstiicksfliche 726,00 m?
_Bebaute Hiche
Nutzfidche
Berechnungsdaten
_Gesamtkaufpreis 218.000.00 €
Nutzfldche Bﬁ,ﬂo m2
_Preistm2 253, 88 €
Preis korr. / m® 25MBRE

Aus demn KV Loggla, sanierungsbedirftig
Entfarnung zum Bewertungsobjekt: 63 m
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Nr. 7: Eigentumswohnung *
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Vertragsdaten Flichendaten
Vertragsdatum |03.04.2020 __Grundstiicksfidche 726.00 m?
_Tagebuchzahi 346312020 _ Nut#flache 30,72 m?
Grundbuch 63104 Lend
82 206 : Berechnungsdaten
Adressa Josefigasse S5W 10, 2. OG 8020 Gesamtkaufpreis 50.000.00 €
bomess s GrazdBerlend _ Nutsflache 30,72 P
_ KG-Grundstiick 63104-431 | 63104-432 " Preisim2 162760 €
Verkiufer WIG Vermistung GmbH & Co KG el YA TE 162760 €
P e R
i i Aus dern KV: Preis inkl. Inventar
weitere Informationen Entfermnung zum Bewertungsobjekt: 63 m
_ Parifizierung 977
_Anteile 2272947
Kellerabteil Mein
_KFZ-Abstellplitze  Nein
_Gartenanteil _Nein
_Terrasse Nein
Balkor/Loggia Mein
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Vergleichswert

Die Ermittlung des Vergleichswertes erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren, zu welchem
Zweck Kaufpreiserhebungen im Umkreis der bewertungsgegenstindlichen Liegenschaft
durchgefiihrt wurden (s. Ubersicht der Vergleichsliegenschaften).

Eigentumswohnung:

Fiir die Bewertung konnten 10 relevante Kaufvorgange in zeitlicher Nahe zum Bewertungs-
stichtag erhoben werden. Nachdem alle nicht reprasentativen Kaufvorgange ausgeschieden
wurden, konnten 7 Kaufvorgange mit Preisen von € 1.627,60 bis € 2.586,21 in die Ermittlung
des Vergleichswertes einbezogen werden.

Die einzelnen Kaufpreise wurden aufgrund ihrer wertbeeinflussenden Faktoren angepasst,
dltere Kaufpreise wurden der durchschnittlichen Preisentwicklung in diesem Marktsegment
entsprechend valorisiert.

Wertbeeinflussende Faktoren

Punkt 4 der O-Norm B 1802 behandelt , EinflussgroRen der Wertermittlung”. Als vornehmlich
zu beriicksichtigende Merkmale der Liegenschaft werden darin genannt:

- Flachenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen
- Art und Umfang der Nutzung

- Entwicklungsmoglichkeiten

- Nutzungsmoglichkeiten

- Rechte und Lasten

- Beschaffenheit und Eigenschaften

- Lage

Im Pkt. 4.4 der O-Norm (,,allgemeine Wertverhéltnisse”) wird schlieRlich die Beriicksichtigung
der Gesamtheit der am Bewertungsstichtag flir die Preisbildung im gewdhnlichen
Geschaftsverkehr fir Angebot und Nachfrage maligeblichen Umstdnde verlangt, also der
allgemeinen Wirtschaftslage, des Kapitalmarkts und der Marktlage am Ort bzw. im Gebiet auf
dem Grundstticksmarkt (Preisentwicklung) (s. dazu § 3 Anmerkungen 11), LBG).
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Der harmonisierte Vergleichswert fir die bewertungsgegenstiandliche Eigentumswohnung
Top W 27 inkl. KFZ-Abstellplatz betrdgt je m? Wohnnutzflache (gerundet):

2.200,00 €

Der auf das Wohnungseigentumsobjekt Top W 27 mit einer Wohn-Nutzfliche von 69,36 m?
umgelegte Wert betragt somit:
152.592,00 €

Sonstige wertbeeinflussende Umstande:

Sonstige wertbeeinflussende Umstande sind dann zu berticksichtigen, wenn sie nicht bereits
bei der Ermittlung des Bodenwertes und des Bauwertes der baulichen Anlagen, bei der Wert-
minderung wegen Alters, bei der Wertminderung wegen Baumangel und -schdaden oder bei
der Verkirzung oder Verlangerung der Restnutzungsdauer erfasst wurden (s. Funk, Koessler,
Stocker in: Immobilienbewertung Osterreich, Bienert und Funk, 2. Auflage, 2009, S. 311).

Zu den sonstigen wertbeeinflussenden Umstanden zahlen:

- Unglnstige Lageverhaltnisse (z.B. Ndhe von Einfamilienhdusern zu Gegenden mit
hohen Immissionen von Gewerbe [Ldrm, Rauch, Staub, Gertiche, Erschitterungen]
oder Immissionen durch Verkehrslarm

- Unwirtschaftlicher Aufbau

- Reparaturanstau und Investitionsbedarf

- Denkmalschutz

- Energieeffizienz

(s. dazu Funk, Koessler, Stocker in: Immobilienbewertung Osterreich, Bienert und Funk, 2.
Auflage, 2009, S. 311-323).

Fiir dringend zu erledigende Reparatur-, Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten
werden Kosten in der Hohe von 4.000,00 EUR in Ansatz gebracht und vom Vergleichswert
abgezogen.

Alle sonstigen wertbeeinflussenden Umstande wurden bereits bei der Herleitung des

Vergleichswertes ausreichend beriicksichtigt. Demnach erfolgt an dieser Stelle kein weiterer
Abschlag bzw. Zuschlag.
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3.3 Verkehrswert der Liegenschaftsanteile

3.3.1 Zusammenstellung

Vergleichswert des Bewertungsgegenstandes: Top W 27 inkl. KFZ-Abstellplatz 152.592,00 €

Sonstige wertbeeinflussende Umstédnde (Reparaturen) - 4.000,00 €

Summe: 148.592,00 €

3.3.2 Marktanpassung

GemaR § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist bei der Ermittlung des Verkehrswertes eine
Uberpriifung der Marktverhiltnisse vorzunehmen.

Diese Uberpriifung zeigt, dass es sich bei Liegenschaften wie der gegenstindlichen um eine:

sinsgesamt  durchschnittlich verkdufliche Immobilie, deren Rating durch den
durchschnittlichen Standort in einem durchschnittlichen Regionalmarkt, bei leicht
unterdurchschnittlichen Objekteigenschaften und einer durchschnittlichen Qualitit des

Objekt-Cashflows gekennzeichnet ist”.

Eine Marktanpassung wird vor diesem Hintergrund durch den gefertigten Sachverstandigen
als nicht notwendig erachtet. Verkehrswert somit:

Verkehrswert somit: 148.592,00 €

Verkehrswert (gerundet) 149.000,-- €
(in Worten: Euro einhundertneunundvierzigtausend)
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3.4 Zubehor

Wie unter Punkt 2.5 beschrieben, konnte folgendes bewertungsrelevantes Zubehér identifiziert
werden:

Einbaukiiche mit Ober- und Unterschranken, Arbeitsplatte sowie Spiile mit Kiichengeraten
(Kochfeld, Backrohr, etc.).

Zeitwert Zubehor: 300,00 €

Zeitwert des Zubehors: 300,00 €
(in Worten: Euro dreihundert)

Anmerkung Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ONORM B 1802 Pkt. 3.3)

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einflieRende Faktoren, insbesondere der
Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zuriickzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit
mathematischer Exaktheit feststehende GroRRe sein. Weiters wird darauf hingewiesen, dass der
ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis -
insbesondere von Liegenschaftsanteilen - auch bei gleichbleibenden dufReren Umstanden im
Einzelfall jederzeit und im Besonderen kurzfristig, am Markt realisierbar ist. Der ausgewiesene
Verkehrswert des Gutachtens versteht sich unter der Annahme der sofortigen VeraulRRerbarkeit
der Liegenschaft.

Hierdurch versichere ich die Richtigkeit vorstehender Bewertung, die ich nach vorheriger
personlicher Besichtigung der Liegenschaft und nach genauer Betrachtung aller Umstande erstellt

habe.

Graz, am 02.12.2025

Ing. Dipl.-Ing. Dr. Josef Bernhofer

(Der allgemein beeidete und
gerichtlich zertifizierte Sachverstandige)
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4 Anhang

4.1 Wohnungsgrundriss
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4.2 Vorschreibung

Interessensgemeinschaft Wohnanlage Greinitz
Biiro: 8020 Graz, KeplerstraBe 36a, Tel & Fax: 71 54 70 e-mail:hvwa.greinitzi@chello.at

B e Ihre Email: marcus.weissina@speed.at
Familie
Bettina und Marcus Weissina

Kornblumenweg 3
8077 Gossendarf

Graz, 13.12.2024
Seite 1 von 1

monatliche VORSCHREIBUNG ab 01/2025

Nutzungsobjekt: Objekt 1, Wohnuna in 8020 Graz , Keplerstrafe 36 / 027
Rechnungsaussteller: Interessensgemeinschaft Wohnanlage Greinitz

Zahlungsreferenz: 000000000289 giiltig ab: 01.01.2025
Kundennummer: 027 UID-Nr. Rg. Aussteller: ATUSO412424

Rechnungsnummer: 028

Sehr geehrte Familie Weissinal

Wachfolgend geben wir IThnen die neue Vorschreibung fir das oben genannte Objekt bekannt

Vorschreibungsposition Netto USt-Satz USt-Betrag Brutto

Betriebskosten 188,47 10,00 % 19,B5 218,32

Heizkasten 140,00 20,00 % 28,00 168,00

Warmwasser 22,20 10,00 % 2,22 24,42

Reparaturfond 62,36 0,00 % 0,00 62,36

Gesamtsumme € 423,03 € 50,07 € 473,10
0,00 % Ust won 62,36 0,00 62,36
10,00 % Ust von 220,67 22,07 242,74
20,00 % Ust von 140,00 28,00 168,00

Unsere Bankverbindung: - SEPA Creditor-1D: AT39ZZZ00000027752 Zahlart: Dauerauftrag

STEIERMAERKISCHE SPARKASSE, BIC: STSPATZG, IBAN; ATS3 2081 5025 0071 3447

Kontoinhaber:  [nteressensgemeinschaft Wohnanlage

Greinitz, 8020 Graz

Ihre Bankyerbindung:

Bank Austriz, BIC: BKALUATWW, TBAN: ATSES 1200 O7A5 2099 5500

Kontelinhaber: Weissing Marcus Mandatsreferenz: 492v01

Diese Rechnung gilt als Dauerrechnung im Sinne des UstG bis zur Ubsmittiung einer neuen
\orschreibung bzw. bis zum Ende des Vertragsverhaltnisses.
Bitte iberprifen Sie die Hthe ihres Dauerauftages und passen diesen gegebenenfalls an.

Mit freundlichen GriGen

Ihre Hausverwaltung
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4.3 Nutzwertgutachten - Auszug
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4.4 Mietvertrag
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aufgrund einer Vertragsverletzung nur.
den Schaden vorsatzlich oder grob fahrlass

Dr. Josef Bernhofer, Sachverstdndiger Seite 46



MBA Marcus Weissina
Markus Wasshuber

Dr. Josef Bernhofer, Sachverstdndiger Seite 47




MBA Marcus Weissina
Markus Wasshuber

RKLARUNG

Aol

Dr. Josef Bernhofer, Sachverstdndiger Seite 48




MBA Marcus Weissina
Markus Wasshuber

Dr. Josef Bernhofer, Sachverstdndiger Seite 49




MBA Marcus Weissina
Markus Wasshuber

Dr. Josef Bernhofer, Sachverstdndiger




MBA Marcus Weissina
Markus Wasshuber

Dr. Josef Bernhofer, Sachverstdndiger Seite 51




	Inhaltsverzeichnis
	Flächenwidmungsplan der Stadt Graz
	2.6.2 Berücksichtigung der Umsatzsteuer
	Ing. Dipl.-Ing. Dr. Josef Bernhofer

